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S a t z u n g 
 

der Gemeinde Deutsch Evern über die Erhebung von 
Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis 

(Verwaltungskostensatzung) 
 
 
 
Auf Grund der §§ 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) und des § 4 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes vom 08.02.1973 (Nds.GVBI.S.41) in der jeweils 
geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Deutsch Evern in seiner Sitzung am 17.12.2008 
folgende Satzung beschlossen: 
  

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten- im nachfolgenden „Verwaltungstä-
tigkeiten“ genannt - im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde werden nach dieser Satzung Gebüh-
ren und Ausgaben - im nachfolgenden „Kosten“ genannt - erhoben, wenn die Beteiligten hierzu  
Anlass gegeben haben. Verwaltungstätigkeiten sind auch Entscheidungen über förmliche Rechts-
behelfe. 
 
(2) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer kostenpflichtigen Verwaltungstä-
tigkeit gerichteter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme der Verwaltungstätigkeit vor der Ent-
scheidung zurückgenommen wird. 
 
(3) Die Erhebung von Kosten auf Grund anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt. 
 
 

§ 2 
Kostentarif 

 
Die Höhe der Kosten bemisst sich unbeschadet des § 6 nach dem Kostentarif, der Bestandteil 
dieser Satzung ist. 
 
 

§ 3 
Gebühren 

 
(1) Werden mehrere gebührenpflichtige Verwaltungstätigkeiten nebeneinander vorgenommen, so 
ist für jede Verwaltungstätigkeit eine Gebühr zu erheben. 
 
(2) Wird ein Antrag auf Vornahme einer Verwaltungstätigkeit 
 

 a) ganz oder teilweise abgelehnt, 
 b) zurückgenommen, bevor die Verwaltungstätigkeit beendet ist, 

 
so kann die Gebühr bis auf ein Viertel des vollen Betrages ermäßigt werden.  

 
(3) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt oder beruht er auf unverschuldeter Un-
kenntnis, so kann die Gebühr außer Ansatz bleiben. 
 
(4) Wird eine zunächst abgelehnte Verwaltungstätigkeit auf einen Rechtsbehelf hin vorgenommen, 
so wird die für die Ablehnung erhobene Gebühr angerechnet. 
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§4 
Rechtsbehelfsgebühren 

 
(1) Soweit ein Rechtsbehelf erfolglos bleibt, beträgt die Gebühr für die Entscheidung über den 
Rechtsbehelf das Eineinhalbfache der Gebühr, die für die angefochtene Entscheidung anzusetzen 
war. War für die Verwaltungstätigkeit keine Gebühr festzusetzen, so richtet sich die Gebühr nach 
Nummer 27 des Kostentarifs. 
 
(2) Wird dem Rechtsbehelf teilweise stattgegeben oder wird er ganz oder teilweise zurückgenom-
men, so ermäßigt sich die aus Absatz 1 ergebene Gebühr nach dem Umfang der Abweisung oder 
der Rücknahme, im Falle der Rücknahme auf höchstens 25 v. H. 
 
(3) Wird der Rechtsbehelfsbescheid ganz oder teilweise aufgehoben oder zurückgenommen, so 
sind die gezahlten Kosten ganz oder teilweise zu erstatten, es sei denn, dass die Aufhebung allein 
auf unrichtigen oder unvollständigen Angaben desjenigen beruht, der den Rechtsbehelf eingelegt 
hat. 
 
 

§ 5 
Gebührenbefreiungen 

 
(1) Gebühren werden nicht erhoben für 
 
    1. mündliche Auskünfte 
 
    2. Zeugnisse und Bescheinigungen in folgenden  
       Angelegenheiten:  
 
       a) Arbeits- und Dienstleistungssachen, 
       b) Besuch von Schulen, 
       c) Zahlung von Ruhegehältern, Witwen- und Waisengeldern,         

Krankengeldern, Unterstützungen und dergleichen aus  
           öffentlichen und privaten Kassen, 
       d) Sozialhilfesachen, Jugendhilfesachen, 
       e) Nachweise der Bedürftigkeit, 
       f) Sozialversicherungssachen (§ 137 RVO) 

 
3. Verwaltungstätigkeiten, die die Stundung, Niederschlagung oder den Erlass von   

Verwaltungskosten betreffen, 
 

4. steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge, 
 

5. Verwaltungstätigkeiten, zu denen 
 

     a) in Ausübung öffentlicher Gewalt eine andere Behörde im Lande, eine Behörde des            
         Bundes der die Behörde eines anderen Bundeslandes Anlass gegeben hat, es sei  
        denn, dass die Gebühr einem Dritten zur Last zu legen ist, 

 
     b) Kirchen und andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften des öffentli-

          chen Rechts einschließlich ihrer öffentlich-rechtlichen Verbände, Anstalten und Stif- 
         tungen zur Durchführung von Zwecken i.S. des § 19 Steueranpassungsgesetz in der  
         jeweils geltenden Fassung Anlass gegeben haben, es sei denn, dass die Gebühr ei- 
         nem Dritten zur Last zu legen ist. 

 
(2) Von der Erhebung einer Gebühr kann außer den in Absatz 1 genannten Fällen ganz oder teil-
weise abgesehen werden, wenn daran ein öffentliches Interesse besteht. 
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(3) Absätze 1 und 2 werden bei Entscheidungen über Rechtsbehelfe nicht angewendet. 
 
 

§ 6 
Auslagen 

 
(1) Sind bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme einer Verwaltungstätigkeit oder der Bearbei-
tung des Rechtsbehelfs Auslagen entstanden, so hat der Kostenschuldner neben den in den  
§§ 2 bis 4 bestimmten Gebühren die notwendigen Auslagen zu erstatten. Dies gilt auch, soweit 
keine oder keine volle Gebühr zu entrichten ist. 
 

 
 

§ 7 
Kostenpflichtiger 

 
(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet, 
 

1. wer zu einer Verwaltungstätigkeit Anlass gegeben hat, 
 

2. wer die Kosten durch eine der Gemeinde gegenüber abgegebene 
   oder ihr mitgeteilte Erklärung übernommen hat,  

 
3. wer für die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

 
 
(2) Kostenpflichtiger nach § 3 ist derjenige, der den Rechtsbehelf eingelegt hat. 
 
(3) Mehrere Kostenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
 

§ 8 
Entstehung der Kostenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder mit der Rück-
nahme des Antrages. 
 
(2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht mit der Aufwendung des zu erstatten-
den Betrages. 
 
 

§ 9 
Fälligkeit der Kostenschuld 

 
(1) Die Kostenschuld wird mit der Anforderung fällig. 
 
(2) Eine Verwaltungstätigkeit kann von der vorherigen Zahlung der Kosten oder von der Zahlung 
oder Sicherstellung eines angemessenen Kostenvorschusses abhängig gemacht werden. Soweit  
der Vorschuss die endgültige Kostenschuld übersteigt, ist er zu erstatten. 
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§10 
Anwendung des Verwaltungskostengesetzes 

 
Soweit diese Satzung keine Regelung enthält, finden nach § 4 Abs.4 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes die Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes sinngemäß Anwen-
dung. 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2009 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 22.04.1981 in der Fassung der 3. Änderung vom 22.08.2001 
außer Kraft. 
   
 
Deutsch Evern, den 17.12.2008 
 
 
 
           Krüger 
      1. stell. Gemeindedirektorin  
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K o s t e n t a r i f 
zur Verwaltungskostensatzung (§ 2) 

der Gemeinde Deutsch Evern 
 
           EURO 
1. Vervielfältigungen  
   
 
1.1 Fotokopien je angefangene Seite  
 bis zum Format DIN A 4  1,00 
 Format DIN A 3  2,00 
 
 
2. Amtliche Beglaubigungen 
  
2.1. Beglaubigungen von Unterschriften  2.00  
 
2.2 Beglaubigungen, die mit Büro–Fotokopierer  3,00 
 hergestellt werden   

    
 
3 Abgabe von Druckstücken 
 (Ortssatzungen, Gebührensatzungen und dgl.) 
 
 für jede angefangene Seite  0,20  
 jedoch mindestens  1,00  
 
  
4. Vermögensverwaltung 
 
4.1 Für die Erklärung zur Nichtausübung des gemeindlichen 
 Vorkaufsrechts nach §§ 24 ff BauGB…….                         50,00        
 
4.2 Bescheinigung von Bauvoranfragen    50,00 
                                          
4.3 Bescheinigung von Befreiungsanträgen von B-Plänen 50,00  
  
4.4 Ausstellung einer Teilungsgenehmigung gemäß § 19 BauGB 30,00 
  
4.5 Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen einer 
 Teilungsgenehmigung gemäß § 20 (2) BauGB     30,00                        
 
  
5. Erschließungsbescheinigungen  
 
5.1 Erklärung über die gesicherte Erschließung von Grundstücken 
 im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplanes im 
 Sinne des § 69 a der Nieders. Bauordnung                         30,00          
 
 
 
 
 


